
Ausschlusskriterien 

Ausschlusskriterien der ARGE GKV-Bündnis für Gesundheit in Thüringen im 
Rahmen der Förderung gemeinsamer LRV-Projekte:

Von der Förderung durch die gesetzlichen Krankenkassen/-verbände  
ausgeschlossen sind gemäß Leitfaden Prävention insbesondere: 

• Aktivitäten, die zu den Pflichtaufgaben anderer Einrichtungen oder 
Verantwortlicher gehören 

• isolierte, d. h. nicht in ein Gesamtkonzept eingebundene Maßnahmen externer 
Anbieterinnen und Anbieter

• individuumsbezogene Abrechnung von Maßnahmen
• Förderanträge, die nicht von der Einrichtung/dem Einrichtungsträger selbst 

gestellt werden
• Forschungsprojekte ohne Interventionsbezug
• Screenings ohne verhältnis- und verhaltensbezogene Intervention
• Aktivitäten von politischen Parteien sowie parteinahen Organisationen und 

Stiftungen
• Aktivitäten, die einseitig Werbezwecken für bestimmte Einrichtungen, 

Organisationen oder Produkte dienen
• ausschließlich öffentlichkeitsorientierte Aktionen, Informationsstände (z. B. 

bei Stadtteil-, Schul- und Kita-Festen, in öffentlichen Bereichen) oder aus-
schließlich mediale Aufklärungskampagnen

• berufliche Ausbildung und Qualifizierungsmaßnahmen, die nicht an das 
Vorhaben gebunden sind 

• Kosten für Baumaßnahmen, Einrichtungsgegenstände, Mobiliar und techni-
sche Hilfsmittel, Computer und andere digitale Geräte

• Regelfinanzierung von auf Dauer angelegten Stellen, z. B. in 
Beratungseinrichtungen

• Angebote, die weltanschaulich nicht neutral sind
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